
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der paragon GmbH & Co. KGaA am 31.08.2021 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen im Sinne der Verwaltung auszuüben. 

 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, des 

zusammengefassten Lageberichts für die paragon GmbH & Co. KGaA und den Konzern, des 

erläuternden Berichts der persönlich haftenden Gesellschafterin zu den Angaben nach §§ 289a, 

315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats der paragon GmbH & Co. KGaA jeweils für das 

Geschäftsjahr 2020; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der paragon 

GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2020   DSW-Empfehlung: NEIN 

Der Jahresabschluss weist einen nicht unerheblichen Bilanzverlust aus. Die Entstehung dieses 

Verlustes ist in der Höhe nicht ganz nach vollziehbar. Derzeit gibt es aber keine Anhaltspunkte für 

Verfehlungen. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das 

Geschäftsjahr 2020  DSW-Empfehlung: NEIN 

Die Zahlen sind schlecht. Dies liegt allerdings vor allem an der Beteiligung an der Voltabox AG. Diese 

sollte eigentlich schon im letzten Jahr veräußert werden. Offensichtlich ist das bislang aber nicht 

gelungen. Warum genau dies nicht erfolgen konnte wird nicht hinreichend detailliert erläutert. Auch 

die anderen Bereiche des Unternehmens sind jedoch keineswegs in der Erfolgsspur. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

  DSW-Empfehlung: Enthaltung 

Das Unternehmen steht schlecht da. Neben dem Vorstand kommt hier daher zunehmend auch der 

Aufsichtsrat in die Pflicht. Derzeit scheint er aber nach wie vor nicht übermäßig engagiert zu sein. 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des 

Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2021 

  DSW-Empfehlung: NEIN 

Die Baker Tilly WP-Gesellschaft hat vor 2 Jahren erhebliche Fehler in der Bilanz wohl mitverursacht. 

Dies wurde damals auch mit deutlichen Worten und Strafen durch die DPR moniert. Trotzdem hält 

die Gesellschaft leider immer noch an der WP-Gesellschaft fest. 



5. Neuwahl des Aufsichtsrats DSW-Empfehlung: JA 

5.1 Frau Prof. Dr.¬Ing. Iris Gräßler 

5.2 Herr Hermann Börnemeier 

5.3 Herr Walter Schäfers 

Es ist kein Grund ersichtlich, der gegen diese Kandidaten sprechen müsste. 

 

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

  DSW-Empfehlung: Enthaltung 

Die Vergütung erscheint zu hoch. Vor allem da auch das Unternehmen derzeit nicht unbedingt in der 

„Erfolgsspur“ unterwegs ist. 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2017/I und die 

Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie 

entsprechende Satzungsänderung  DSW-Empfehlung: NEIN 

Derzeit besteht wenig Vertrauen in die Führung des Unternehmens. Das Unternehmen sollte sich 

erst wieder konsolidieren, bevor es Kapitalmaßnahmen in derartigen Größenordnungen vornimmt. 

 

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals 2017/I und die 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und zum 

Bezugsrechtsausschluss verbunden mit der Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie 

entsprechende Satzungsänderung   DSW-Empfehlung: NEIN 

Derzeit besteht wenig Vertrauen in die Führung des Unternehmens. Das Unternehmen sollte sich 

erst wieder konsolidieren, bevor es Kapitalmaßnahmen in derartigen Größenordnungen vornimmt. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

